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vermessung - zu einem gewissen AbschluB gelangt. Bei dieser
Gelegenheit geziemt es sich fiir eine Zeitschrift, die sich mit
dem schweiz. Vermessungswesen beschiftigt, ihrer groBen Be-
friedigung Ausdruck zu verleihen, tiber den gesunden, zielbe-
wuBten Geist, der bei den eidg. Behorden bei der Behandlung
der Fragen der Grundbuchvermessung von Anfang an geherrscht
hat, und der sich nun auch wieder bei der vorliegenden Frage
zeigt.

Wir haben allen Grund, den Behorden fiir die griindliche
groBe Arbeit, die sie auf diesen Vermessungsplan verwandt
haben, aufrichtig dankbar zu sein. In erster Linie gebiihrt dieser
Dank dem Vorsteher des Eidg. Justiz- und Polizei-Departements,
Herrn Bundesrat Hiberlin, der sich mit seiner ihm eigenen
Schaffensfreudigkeit und Energie der weitschichtigen Materie
in vorbildlicher Weise angenommen und sich fiir sie eingesetzt
hat. Aber auch seine eifrigen Mitarbeiter, die Herren Professor
Dr. Th. Guhl, Dr. Haab und Vermessungsinspektor Balten-
sperger verdienen es, dafl wir ihrer Verdienste bei diesem Anlal3
dankbar gedenken.

Dem hohen Bundesrat, der dieses Vermessungsprogramm
zu dem seinen gemacht und damit der Grundbuchvermessung
sein hohes, verstindnisvolles Interesse neuerdings bekundet
hat, miissen das ganze Land und allen voran die Beteiligten
freudig danken. An den Grundbuchgeometern liegt es nun,
alles aufzubieten, um die Grundbuchvermessung, die durch
die behordlichen MaBnahmen in so weitsichtiger Weise ein-
gerichtet worden ist, zu einem guten Ende zu fiithren, im Sinne

des von hohem Verantwortlichkeitsgefiihl getragenen Berichtes.
F. Beschlin.

Protokoll der Herbstversammlung

der Sektion Ziirich-Schaffhausen des Schweizerischen
Geometervereins

Samstag, den 10. November, 1414 Uhr, im Hotel ,,Ochsen®
(Schlangenmiihle) Winterthur.
Prisident S. Bertschmann eréffnet die Versammlung in

Anwesenheit von 28 Mitgliedern und begrii3t die Herren Prof.
F. Baschlin und Diserens, Herrn alt Stadtgeometer D. Fehr
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und Herrn Stadtrat Biichi von Winterthur als Géste. Nach Ver-
lesen des Protokolls der Frithjahrsversammlung, welches unter
Verdankung an den Aktuar abgenommen wird, orientiert der
Prisident in Kiirze iiber die Titigkeit des Vorstandes und des
Vereins im abgelaufenen Jahr. Er erinnert an die vielen Be-
ratungen und Bemiihungen um Beschaffung von Arbeit, an
die Reduktion des Nachfithrungstarifes und an die Preisreduktion
bei Giiterzusammenlegungen. Die Weiterbildung des Geometer-
standes, sowie seiner Hilfskrifte wurde dauernd im Auge be-
halten. Er weist auch auf den vollen Erfolg des zweitigigen
Vortragskurses verbunden mit Hauptversammlung des Zentral-
vereins an der Universitidt Ziirich, wie auch auf den guten Ver-
lauf des Kurses fiir Vermessungstechniker an der Gewerbe-
schule Ziirich hin. Die Jahresrechnung, von welcher ein Auszug
vorliegt, schlieBt mit einem scheinbaren Riickschlag von zirka
Fr. 400. — ab und wird unter bester Verdankung an den Quistor
abgenommen. Hierauf folgt die Behandlung des wichtigsten
Traktandums:

,,otellungnahme zu dem Gesuch der Fachgruppe fiir Kul-
tur- und Vermessungsingenieure betr. Reduktion der Praxis
zur Erwerbung des Grundbuchgeometerpatentes fiir Kultur-
ingenieure von zwei Jahren auf ein Jahr.“ '

Prisident Bertschmann verliest vorerst das Schreiben des
Zentralvorstandes an die Sektionen vom 9. November ds., in
welchem die Sektionen aufgefordert werden, bis zum 20. Januar
1924 Bericht betreffend erwihntem Gesuch zu erstatten und
erteilt das Wort an Herrn Th. Baumgartner, Referent in dieser
Angelegenheit. Herr Baumgartner verliest vorerst betreffendes
Gesuch und behandelt dann die Frage als Fachmann vom sach-
lichen Standpunkt aus in folgendem Referat:

Geehrte Versammlung!

Die Fachgruppe fiir Kultur- und Vermessungsingenieure
des S.J.A. hat an die Priifungskommission fiir Grundbuch-
geometer das Gesuch gestellt, es mochte fiir die diplomierten
Absolventen der Kulturingenieurschule die Dauer der Praxis
vor der Zulassung zur praktischen Priifung auf ein Jahr redu-
ziert werden.

Die eidg. Priifungskommission hat nun beschlossen, die
Eingabe der Kulturingenieure dem Schweiz. Geometerverein
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zur Vernehmlassung zuzustellen, wofiir wir der Kommission
zu Dank verpflichtet sind.

Der Zentralvorstand wird in Zukunft den Fragen der Aus-
bildung der Grundbuchgeometer erh6hte Aufmerksamkeit schen-
ken und mochte deshalb in der vorliegenden Frage die Ansicht
der schweiz. Geometerschaft kennen lernen. Ich erlaube mir
~ deshalb, Thnen die Eingabe der Kulturingenieure in extenso
vorzulesen.

Eingabe der Kulturingenieure.

Wir kénnen die Angelegenheit von zwei Seiten betrachten:

1. Vom sachlichen Standpunkt als Fachleute,

2. Als Standesfrage.

Ich will versuchen, die Frage als Fachmann vom sachlichen
Standpunkt aus zu behandeln. Dabei mochte ich feststellen,
daBB der Sprechende und mit ithm der gréBte Teil der jungen
Geometer, die fiir die wissenschaftliche Ausbildung der Geo-
meter eintraten, mit der heutigen Ausbildung der Grundbuch-
geometer an der technischen Hochschule in Ziirich nicht ein-
verstanden sind. Wir haben gegen diese Losung allerdings
-seinerzeit keine Opposition gemacht, weil man uns von ma@-
gebender Seite gesagt hat:

daB3 diese Ordnung der Dinge nur ein Provisorium sei und

daB3 vorerst nicht mehr zu erreichen sei,
hauptsichlich aber, weil wir die Sache nicht besser verstanden
haben.

Wie sie wissen, bestand zuerst an der technischen Hoch-
schule ein viersemestriger Kurs fiir Geometer, fiir den ein Lehr-
plan im Programm der Schule aber nicht erwidhnt worden ist.

Heute besteht die Abteilung VII B, Abteilung fiir Kultur-
ingenieure und Grundbuchgeometer.

Im Programm heif3t es:

,,Ein Normalstudienplan mit siebensemestriger Studienzeit
fiur die Kulturingenieure und ein solcher von fiinf Semestern
fiir die Grundbuchgeometer bilden die Grundlage der Semester-
Programme und -Stundenpldne. Die Grundbuchgeometer haben
vor Absolvierung des letzten Semesters ein Jahr praktische
Titigkeit auszuiiben.

Sie sehen, dal3 bereits ein Fortschritt erzielt worden ist,
indem aus dem viersemestrigen Kurs eine fiinf-, beziehungsweise
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siebensemestrige Abteilung geworden ist. Allerdings schlieBt
diese Schule ohne ein Diplom ab.

Ich habe seinerzeit die Griinde, die dazu gefiihrt haben,
von einem Diplom fiir Grundbuchgeometer an der technischen
Hochschule - abzusehen, gewiirdigt. Heute aber, nach den ge-
machten Erfahrungen, finde ich es als die gréf3te Ungerechtigkeit
den Studierenden der Geometerschule gegeniiber und wir wer- -
den iiber kurz oder lang zu dieser Frage Stellung nehmen miissen.

Wie Thnen bekannt ist, sieht das Reglement vom 30. De-
zember 1919 vor, daB3 die diplomierten Absolventen der Ver-
messungsingenieurschule nach nur einem Jahre Praxis zur prak-
tischen Priffung zugelassen werden.

Als die Vermessungsingenieurschule noch bestand, konnte
man dieser Erleichterung zustimmen. Sie wirkte auch mit
wenigen Ausnahmen fiir unsern Beruf nicht ungiinstig, denn die
Vermessungsingenieure, die das Geometerpatent erwerben woll-
ten, machten entweder vor der Patentierung aus eigenem Antrieb
eine lingere Praxis oder sie blieben im Geometerberuf und
holten somit nach der Patentierung als Angestellte in privaten
oder offentlichen Vermessungsbureaux die versiumte Praxis
nach, bevor sie zu hohern Aemtern gelangten oder sich als Selb-
stindig-Erwerbende etablierten.

Diejenigen Vermessungsingenieure, die sich um die Praxis
herumdriicken wollen und sich pridestiniert fiihlen, nach einem
Jahre Praxis eine hohere Stellung im Vermessungswesen einzu-
nehmen oder selbstindig als Unternehmer aufzutreten, haben
bis heute in den meisten Fillen MiBlerfolge gehabt und werden
es auch in Zukunft haben.

Heute besteht die eigentliche Vermessungsingenieurschule
nicht mehr. Es heit im Programm der Ingenieurschule nur
noch:

,vom 5. Semester an kann gewihlt werden zwischen der
Richtung Briicken-, Eisenbahn- und Wasserbau und der Rich-
tung Vermessungswesen.” Es besteht also keine eigentliche
Vermessungsingenieurschule mehr, und es wire fraglich, ob wir
heute nicht ebenfalls gegen die verkiirzte Praxis der Vermessungs-
ingenieure Stellung nehmen miBten.

Und nun die Kulturingenieure: Die diplomierten Absolven-
ten der Kulturingenieurschule werden von der theoretischen
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Priiffung fir Grundbuchgeometer nicht ganz befreit, aber es
werden ihnen die meisten Priifungsficher erlassen.

Schon dadurch, daf3 die Studierenden der Kulturingenieur-
schule den gréBten Teil der Priifung am Schlusse der Studien-
zeit ablegen konnen, haben sie gegeniiber den Studierenden der
Geometerschule einen Vorteil. Nun wird heute sowohl von den
Geometern als auch von den Kulturingenieuren eine zweijihrige
Praxis verlangt, bevor sie das Patent als Grundbuchgeometer
erwerben konnen. Diese MaBnahme hat sich auBlerordentlich
bewihrt, und nun soll fiir die Kulturingenieure eine weitere
Vergiinstigung eingerdumt werden, dadurch, daB sie mit einem
Jahre Praxis davonkommen ?

Wir Geometer sind uns alle bewuBt und mit uns gewif3
auch die akademischen Geometer, die in der Vermessungspraxis
stehen, daB3 eine einjdhrige Vermessungspraxis weder fiir den
Geometer, noch fiir den Vermessungsingenieur, noch fiir den
Kulturingenieur geniigt, um eine héhere Vermessungsbeamten-
stelle einzunehmen oder um selbstindig Grundbuchvermessun-
gen zu iibernehmen. Auch die selbstindige Nachfithrung der
Vermessungswerke erfordert Funktionire mit lingerer Praxis.
Die eidgendssischen und kantonalen Vermessungsbehérden miiB3-
ten sich dagegen wehren, daf3 so kurz vorbereitete Fachleute mit
der selbstindigen Ausfithrung von Grundbuchvermessungen
und Nachfithrungen betraut wiirden. Ich habe auch die feste
Ueberzeugung, daB die Behérden, die dem Vermessungs-
wesen nahestehen und etwas davon verstehen, dagegen auftreten
wiirden, daf3 Leute mit so wenig Praxis an diese Arbeiten, die
Erfahrung und eine lingere praktische Titigkeit verlangen, be-
traut wirden. Auch die Fachgruppe fir Kultur- und Ver-
messungsingenieure ist dieser Ansicht, sagt sie doch im Punkt 2
ihrer Eingabe:

,,Die auf dem Gebiete der Kulturtechnik sowie des Ver-
messungswesens gemachten Erfahrungen geben den schlagenden
Beweis, dal3 eingehende theoretische Studien, wverbunden mit
praktischen Uebungen und praktischer Tadtigkeit!!! eine Not-
wendigkeit sind, um die in der Praxis vorkommenden Arbeiten
und oft neuen Aufgaben selbstindig und nach bestem Wissen
lésen zu konnen.
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Wie die Kulturingenieure gegen die Technikumsgeometer
gesinnt sind, ‘ist uns zur Geniige bekannt; eine Erorterung
dariiber gehért nicht hierher, sondern in das Gebiet der Standes-
fragen. Aber gegeniiber den akademischen Geometern, gegeniiber
den Absolventen der Geometerschule an der E. T. H. wire es
eine schreiende Ungerechtigkeit, wenn der Antrag der Kultur-
ingenieure Gesetz wiirde.

| Am gleichen Tage treten die Studierenden der Kultur-
‘ingenieurschule und der Geometerschule in die Hochschule ein,
nach gleichviel Semestern machen die Absolventen die Priifung
als Grundbuchgeometer und erwerben das Patent nur mit dem
Unterschiede, daBB nun die einen nur Geometer, die andern aber
Kulturingenieure und Geometer sind, die einen nur das Patent
als Geometer, die andern aber dazu noch das Diplom als Kultur-
ingenieure an der eidgendssischen technischen Hochschule besitzen,
wihrend die Geometer sich mit einem simplen Abgangszeugnis
der alma Mater begniigen miissen.

Oder mit andern Worten: der eine kdnnte mit gleich langer
theoretischer und praktischer Studienzeit den Beruf als

Kulturingenteur und Geometer

der andere mit gleich langer theoretischer und praktischer Stu-
dienzeit nur den Beruf als

Geometer

ausiiben. |

Die Annahme des Antrages der Kulturingenieure wiirde die
Ruinierung der Geometerschule an der technischen Hochschule
bedeuten. Der junge Mann wiirde in Zukunft die Schule fiir
Kulturingenieure besuchen, und nur wenn er das Vordiplom
nicht bestehen konnte, wiirde er dann die Geometerlaufbahn
ergreifen und den Versuch machen, die eidgengssische Geometer-
priifung zu machen. Ob ein solcher Nachwuchs erwiinscht ist,
mochte ich bezweifeln.

Die Annahme des Antrages der Kulturingenieure wiirde
daher unbedingt eine Verschlechterung der Qualitdt der Grund-
buchvermessungen und der Nachfithrung bringen.

Warum haben eigentlich die Kulturingenieure dieses Ge-
such gestellt ? Wollen sie eine Verschlechterung der Vermessung,
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wollen sie eine Ungerechtigkeit gegeniiber ihren Kommilitonen ?
Nein, ich glaube nicht, daB8 die Kulturingenieure das wollen.

Was wollen also die Kulturingenieure? Durch ihre Eingabe
ist dariiber keine Klarheit verschafft.

Durch die Annahme koénnte folgendes eintreten:

Es bestehen Bestrebungen, die gegenwirtige Beamten-
titigkeit etwas einzuschrinken und auch kulturtechnische Arbei-
ten an Kulturingenieure in Akkord zu iibergeben. Wir Geometer
haben gegen diese Bestrebungen nichts einzuwenden, im Gegen-
teil, wir wiirden es begriilen, wenn sie von Erfolg begleitet sind.
Beim heutigen Stand der Dinge greifen aber die kulturtechnischen
und die vermessungstechnischen Arbeiten bei der Giiterzusam-
menlegung derart ineinander, daB ein selbstindig erwerbender
Kulturingenieur unbedingt das Geometerpatent erwerben miifte,
um erfolgreich arbeiten zu kénnen. Es ist ihm dies heute mog-
lich, nach Absolvierung einer zweijihrigen Praxis und nach Be-
stehen einer reduzierten theoretischen und der vollen praktischen
Priifung. Wenn einmal auch die kulturtechnischen Arbeiten an
selbstindig erwerbende Kulturingenieure vergeben werden, so
bin ich iiberzeugt, daB die zukiinftigen Absolventen der Kultur-
ingenieurschule neben der kulturtechnischen Praxis auch die
Geometerpraxis durchmachen und das Patent als Grundbuch-
geometer erwerben werden. Diesen Werdegang wollen wir und
kénnen wir nicht verhindern. Wenn aber der Antrag der Kultur-
ingenieure dazu fiihren soll, daB solche Kulturingenieure, die
schon ldngere Zeit in der Praxis stehen, noch die verkiirzte
Geometerpraxis bestehen und dann nach einer sehr erleichterten
Priifung das Geometerpatent erwerben kénnen, so ist zu befiirch-
ten, daf3 die beamteten Kulturingenieure dafiir eintreten, daf3 die
Giiterzusammenlegungsarbeiten und zwar die kulturtechnischen
und die vermessungstechnischen Arbeiten an den Kulturingenieur
mit Grundbuchgeometerpatent vergeben werden und wir Geo-
meter, die bis jetzt wohl die vermessungstechnischen Arbeiten
der Giiterzusammenlegung, aber beileibe keine kulturtechnischen
Arbeiten besorgen durften, hitten das Nachsehen. Der heutige
Geometerstand wiirde dadurch vollstindig an die Wand ge-
driickt. Es ist deshalb fiir uns eine Existenzfrage, da3 die For-
derung der Kulturingenieure abgelehnt wird. Ohne daf3 den heu-
tigen Geometern die Uebernahme von kulturtechnischen Arbei-
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ten erleichtert wird, konnen wir niemals zustimmen, daB3 den
Kulturingenieuren die Erwerbung des Geometerpatentes er-
leichtert wird.

Da wir aber keine Beweise dafiir haben, daB3 die Eingabe
der Kulturingenieure aus diesem Grunde und mit diesen Hinter-
gedanken erfolgt ist, so wollen wir versuchen, die Absicht der
Kulturingenieure durch das Studium der Eingabe zu erfahren.

Es heiBt in der Einleitung der Eingabe:

Die Gruppe bezweckt, die in der Ausbildung der Kultur-
und Vermessungsingenieure und der Grundbuchgeometer divergieren-
den Ansichten abzukldren.

Leider ist aber bis heute kein Versuch gemacht worden,
die Hochschulgeometer in den S. J. A. und damit in die Gruppe
aufzunehmen:

GewiB sollen die seit lingerer Zeit in der Praxis stehenden
akademischen Geometer auch ein Mitspracherecht in dieser
Gruppe haben.

Die Gruppe bezweckt ferner, dahin zu wirken, dafs durch
geeignete Mafnahmen unter besonderer Beriicksichtigung der Ver-
héltnisse unseres Landes xwischen den verschiedenen Interessengruppen
etne Verstindigung erzielt wird.

Wie kann eine Verstindigung erzielt werden, wenn die eine
der Parteien nicht vertreten ist? (Die Vermessungsingenieure
konnen ndmlich mit dem besten Willen die Interessen der akade-
mischen Geometer nicht vertreten.)

Die Gruppe wird ferner dafiir eintreten, daf3 zur Erwerbung
des Grundbuchgeometerpatentes fiir die Absolventen der Kultur-
ingenieurschule eine kiirzere praktische Lehrzeit angesetzt wird als
wie sie heute vorgeschrieben wird.

Die Kulturingenieure wollen also ein Entgegenkommen.
Was bieten sie den Geometern fiir dieses Entgegenkommen ?
Nichts! rein nichts!

In der Begriindung der Eingabe hei3t es in Absatz 1:

Die Praxis bestdtigt, daf3 diese beiden Berufsgruppen gemeinsam
arbeiten sollen oder wenigstens gemeinsame Ziele verfolgen.

Wir sind vollstindig damit einverstanden, daB3 die beiden
Berufsgruppen gemeinsam arbeiten sollen. Das kann aber nicht
dadurch geschehen, daB3 den Kulturingenieuren die Zulassung
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zu den Vermessungsarbeiten erleichtert, den Geometern aber
gesagt wird: Thr diirft beileibe keine Meliorationsarbeiten machen.
Wenn die Kulturingenieure die Erleichterung fiir die Zulassung
zu Vermessungsarbeiten verlangen, so wire es logisch, den
Geometern auch die Zulassung zu gewissen kulturtechnischen
Arbeiten zu erkleichtern. |

Absatz 3 der Eingabe lautet:

Die Dauer der Studien soll aber nicht zu stark verlingert
werden etc.. ..

Diesem Postulat kénnen wir zustimmen. Aber damit ist
die Forderung der Kulturingenieure auf Reduktion der Praxis-
zeit auf ein Jahr noch nicht begriindet.

Denn, wenn die Kulturingenieure der Ansicht sind, daB3 in
sieben Semestern Studium und einem Jahre Praxis gleichzeitig
tichtige Kulturingenieure und tiichtige Geometer ausgebildet
werden konnen, so wire es doch logisch, die beiden Berufe zu
vereinigen und an einer einheitlichen Abteilung auszubilden.

Unser kleines Land vertrdgt es nicht, an der E. T. H. eine
eigene Schule fiir Kulturingenieure und eine eigene Schule fiir
Geometer zu erhalten. Jede dieser kleinen Abteilungen kann fiir
sich allein, wegen dem Schiilermangel, nicht bestehen und nicht
gedeihen. Warum wagt man nicht den Schritt und verschmelzt
die beiden Schulen zu einer lebensfihigen Schule fiir Kultur-
ingenieure und Grundbuchgeometer? Mit dieser Verschmelzung
wire mit einem Schlage die Verstindigung, die Interessen-
gemeinschaft da.

Gegen eine solche Verschmelzung haben wir allerdings in
unsern eigenen Reihen Gegner. Sie wissen aus einem Artikel
unseres Priasidenten, Herrn Mermoud, da3 die Welschen gegen
eine Erweiterung des Studiums sind. Dieser Widerstand ist
aber zu iiberwinden oder er kann auf ein totes Geleise geschoben
werden.

Wenn also die Eingabe der Kulturingenieure bezwecken
soll, die Umgestaltung der heutigen Abteilung VII B in eine
einheitliche Schule fiir Kulturingenieure und Geometer vor-
zubereiten, so kénnen wir Geometer diesem Postulat in dieser
Form nicht zustimmen.

Ich bin aber iiberzeugt, daBl der Widerstand eines Teiles
der Geometerschaft gegen eine Erhéhung der Studienzeit zu
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brechen ist, wenn gleichzeitig mit der Vereinheitlichung des
Studiums eine Verschmelzung der beiden Berufe in der Praxis
(wenn auch mit gewissen Vorbehalten von Seite der Kultur-
ingenieure) erfolgen wird.

Der Schweizerische Geometerverein darf aber verlangen,
daB3 er bei der Erorterung dieser Fragen ein Mitspracherecht
besitzt.

Die Berechtigung dieser Forderung hat auch die eidgendssi-
sche Priifungskommission fiir Grundbuchgeometer erkannt und
wir sprechen derselben den verbindlichsten Dank dafiir aus,
daB3 sie uns die Eingabe der Kulturlngenleure zar Vernehm-
lassung zugestellt hat.

Damit schlieBe ich meine Erdrterungen.

Die Stellungnahme der Geometer zu der Eingabe der
Kulturingenieure ist uns vorgezeichnet, ich beantrage Ihnen,
dieselbe in ablehnendem Sinne zu begutachten.

Prisident Bertschmann, welcher darauf hinweist, dal das
Referat die personliche Ansicht des Referenten ausdriicke, er-
sucht nun Herrn Professor Baschlin, sich zu dufBlern.

‘Herr Professor Beaeschlin, Prisident der eidgendssischen
Priifungskommission, glaubt aus der Eingabe ein Entgegen-
kommen der Kulturingenieure an die Geometer herauszulesen.
Er verweist auf die Tagung der Kulturingenieure in Genf, wo
aus verschiedenen Voten ersichtlich war, daB eine Mitarbeit
des Geometers in Meliorationsarbeiten in Aussicht gestellt ist.
Der Geometer mul3 die Sache objektiv ansehen, eine Wandlung
ist vorgegangen. Letztere nun wollen die Kulturingenieure
nicht allein auf ihre Kosten ibernehmen und deshalb der Vor-
schlag auf Reduktion der Dauer der Praxis. Es ist ein Kompro-
mif3, die Kulturingenieure kommen entgegen, wollen aber auch
eine Kompensation. Der Redner ist iiberzeugt, daf3 die Gruppen
ein Entgegenkommen will, sie will betr. Mitarbeitens des Geo-
meters einlenken. Wenn heute schroff abgelehnt wird, besteht
wieder das alte Verhiltnis, die alte Kampfposition wird wieder
bezogen. Der Blick des Studierenden wird durch die praktischen
Uebungen in der Schule geschirft; durch seine theoretische und
praktische Ausbildung fiihlt er sich berechtigt, zu verlangen,
daf3 die Dauer der Praxis auf ein Minimum herabgesetzt wird,
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daB3 das ZwangsmiBige moglichst reduziert werde. Es ist auch
moglich, daBB durch Annahme von Volontirstellen in kurzer Zeit
die notige praktische Ausbildung erreicht werden kann. Bei den
Priifungen wird kein Auge zugedriickt, es ist nicht zu befiirchten,
daB an den einen oder andern Kandidaten ungleiche Anforderun-
gen gestellt werden. Die Gefahr fiir die Geometerschule, daf3
sie bei einer zusagenden Beantwortung des Gesuches den Todes-
stoB3 erleide, ist nicht groB. Wenn wir einheitliche Kultur-
ingenieure ausbilden, so arbeiten wir unékonomisch. Die Aus-
bildung des Geometers ist geniigend, die Grundbuchvermessung
geht gut vorwirts, die Eingabe ist absolut keine Falle, sondern
ein Entgegenkommen.

Hierauf ergreift Herr Professor Diserens das Wort, welcher
vorerst die Einladung zur heutigen Versammlung bestens ver-
dankt. Es ist wertvoll, das Psychologische der Frage weiter zu
verfolgen. Man muB an die Zukunft denken, die Verschmelzung
der beiden Fachgruppen wird kommen. Sieben Semester Hoch-
schule und zwei Jahre Praxis fiir die Kulturingenieure ist zu
lang. Vom technischen Standpunkt aus ist das Bediirfnis einer
Verschmelzung geboten. Das Trennsystem muf3 verschwinden;
gute Erfahrung hat man namentlich im Welschland gemacht,
wo man jetzt schon Hand in Hand arbeitet. Es wire erwiinscht,
wenn die zukiinftigen Absolventen selbstindig in die Praxis
treten konnen. Eine Verschmelzung der beiden Gruppen ist
aber nur durch eine verkiirzte Praxis zu erreichen.

Herr a. Stadtgeometer D. Fehr ist auch der Ansicht, daB3
gleiche Ausbildung fiir Geometer und Kulturingenieur von gutem
wire. Der heutige Zeitpunkt ist nicht geeignet fiir die Eingabe
Wenn eine Herabsetzung der Dauer der Praxis kommen sollte,
so muf} sie auch fiir die Geometer beantragt werden. Was die
Volontirstellen anbetrifft, so ist zu sagen, daB das gegen das
Prinzip der Demokratie versto3t. Wenn ein diplomierter Kultur-
ingenieur bei einer Stadtverwaltung beispielsweise fiir das erste
Jahr nur soviel Lohn bezieht wie ein Polizeirekrut, so macht
dennoch die betreffende Dienstabteilung kein gutes Geschift.
Eine Verschmelzung sollte kommen, die Zukunft wird keine
Erhohung der Anforderung fiir die Geometer bringen. Eine
gemeinschaftliche Ausbildung ist nur moglich, wenn die Aus-
bildunsgzeit der Kulturingenieure auf sechs Semester reduziert
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wird. Wenn die Geometer finden, daB3 die Eingabe begriindet
ist, so ist Redner auch fiir das Postulat. '

Prisident Bertschmann hatte sofort Bedenken, daf3 die zarten
Verbindungen, die zwischen den beiden Berufsgruppen ent-
standen sind, leiden konnten. Gegensitze sollten gemildert
werden, das Postulat ist verfriiht, es ist noch nicht geniigend ab-
geklirt, ob ein Jahr Praxis tiberhaupt geniigt.

Meier-Adliswil hat eine Wendung in der Gesinnung in der
Gesamtheit konstatiert. Man soll Hand bieten, den Geliisten
der Kulturingenieure soll entsprochen werden, man soll ihnen
Gelegenheit bieten, die rosigen Zeiten bei Vermessungen kennen
zu lernen.

Werffeli ist der Ansicht, daB3 man reiflich tiberlegen soll und
nicht heute schon BeschluB3 fassen. Eine Einigung sollte ver-
sucht werden. Das forcierte Praxisjahr sollte natiirlich auch fiir
die Geometer gelten und millte im Priifungsreglement vor-
geschrieben werden.

Th. Baumgartner frigt an, ob es jetzt schon moglich sei,
daB die akademisch gebildeten Geometer in den S. J. A. V. auf-
genommen werden konnen. Herr Professor Diserens teilt mit,
daBB bis jetzt die Angelegenheit noch nicht bestimmt geregelt
ist. Th. Baumgartner sieht auch eine Gefahr darin, dafl in Zu-
kunft nur noch diejenigen Kandidaten in die Geometerabteilung
iibertreten, welche das Vordiplom nicht bestehen konnen.
Prisident Bertschmann méchte nicht heute schon .definitiv Be-
schluf3 fassen betreffend Stellungnahme zu dem Gesuche, wir
konnen heute dariiber diskutieren und dann ruhig iberlegen
und in einer auBlerordentlichen Sitzung den Antrag an den Zen-
tralvorstand beschlieBen. Steinegger wiinscht im Falle der Ent-
sprechung die gleiche Reduktion auch fiir die Geometer. Fricker
Diese Angelegenheit muf3 nach allen Richtungen beleuchtet
werden. Vor 20 und 30 Jahren haben namentlich die Geometer
die kulturtechnischen Arbeiten besorgt, erst spiter kamen die
Kulturingenieure. Als man die Geometerschule an die Hoch-
schule verlegte, sah man die Grundbuchvermessung der ganzen
Schweiz vor sich. Der Krieg hat dann die Verhiltnisse gedndert.
Stindig waren Reibereien zwischen den beiden Fachgruppen
und es ist nur zu begriilen, wenn eine Vereinigung moglich ist.
Das Vorgehen der Kulturingenieure ist einseitig, sie hdtten mit
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uns Riicksprache nehmen sollen. Man sollte nicht ohne weiteres
auf das Gesuch eingehen, sondern gemeinschaftlich mit den
Kulturingenieuren die ganze Angelegenheit beraten. Daf3 blofe
Zugestehen, daBB der Geometer fiir die Ausfithrung einfacher
kulturtechnischer Arbeiten befugt sei, wird immer eine Rei-
bungsfliche sein. Es wird erst Ruhe geben, wenn beide Gruppen
vereinigt sind: Kulturingenieur ein Semester weniger, oder
Geometer ein Semester mehr Hochschulbildung. Fiir die Ver-
messungsingenieure hat man seinerzeit nur ungern fiir die ein-
jihrige Praxis zugesagt, weil es in unserem Beruf eben fast nicht
moglich ist, in so kurzer Zeit mit allen wichtigen Arbeiten ver-
traut zu werden.

Prisident Bertschmann entnimmt aus der ganzen Diskussion,
daf3 es sich vorerst um die Kernfrage handelt, ob man iiberhaupt
von zwei Jahren auf ein Jahr reduzieren kann .oder nicht. Auf
jeden Fall sollen dann fiir den Geometer die gleichen Bedingun-
gen gelten. Fischli erinnert an die schweren Bedenken, welche
man seinerzeit hatte bei der Festlegung tber die Dauer der
Praxis bei den Vermessungsingenieuren, man sollte auf keinen
Fall auf ein Jahr zuriickgehen. Schwyzer verweist auf den Aus-
bildungsgang aller drei Fachgruppen. Gerade bei den Kultur-
ingenieuren ist eine zweljdhrige Praxis berechtigt. Von der so-
genannten forcierten Praxis verspricht sich Redner nicht viel,
es ist nicht gut, wenn man auf solche abhingige Stellen ange-
wiesen ist. Fisler. Es ist angebracht, dall man recht vorsichtig
ist bei einer eventuellen Reduktion. Es kann auch der Fall ein-
treten, daB Zivilingenieure das Grundbuchgeometerpatent er-
werben werdem, dann miilten auch diese nur ein Jahr Praxis
machen. Furrer ist fiir einheitliche Praxis fiir alle Gruppen je
zwei Jahre. Auch in rechtlicher Hinsicht mul3 der Geometer
Sicherheit bekommen. Steinegger bezweifelt die Moglichkeit des
forcierten Praxisjahres. Ein praktizierender Grundbuchgeometer
wird sein Programm nicht dndern, sondern stetig durchfiihren.
Es wird also nicht méglich sein, da3 ein Kandidat beim gleichen
Lehrmeister alle Arbeiten machen kann. Werffeli. Bis zum
Jahre 1915 kann man konstatieren, daf3 fast immer mehr als
zwei Jahre Praxis eingehalten worden sind. Eine Aenderung ist
erst eingetreten beim Uebergang vom Technikum an die Hoch-
schule. In jener Zeit gab es Leute mit knapper Praxis. Das for-
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cierte Praxisjahr kann nicht auf dem nidmlichen Bureau bewiltigt
werden, der Kandidat muf3 drei bis vier verschiedene Stellen
annehmen. Wenn die Frage akut wird, was besser sei, ein for-
ciertes Lehrjahr oder zwei gewohnliche, so werden die Geometer
eher fiir zwei Jahre eintreten. Kantonsgeometer Leemann:
Schon frither hatte man das Bediirfnis, die Praxis auszudehnen,
bis dann die Priiffungen auf eidgendssischem Boden geregelt
wurden und es dann zu einem Kompromi3 kam. Gemil3 Lehr-
plan spielen bei den Kulturingenieuren die Vermessungsficher
eine untergeordnete Rolle. Schon deshalb muf3 ein Unterschied
gemacht werden. Man tut mit einer Zusage den Kulturingenieure
gar keinen Gefallen, denn es besteht die Gefahr, dal3 bei den
Priifungen viele durchfallen. Die Dauer der Praxis von zwei
Jahren hat sich als notwendig erwiesen. Nach Erlangung des
Patentes sollte der Mann eine gewisse Routine haben, es ist eben
ein Unterschied zwischen einem Patent und einem Diplom.
Professor Baschlin gibt zu, da3 die Gefahr besteht, da3 Kandi-
daten, welche das Vordiplom nicht bestehen, in die Geometer-
abteilung abrutschen. Diese abgerutschten Kandidaten fallen
aber auch gewohnlich bei der Geometerpriifung durch. Im Hin-
blick zu denjenigen, die wirklich den Beruf erlangen, ist obige
Gefahr aus letzterem Grunde nicht gro. DaB die Kernfrage,
sind ein oder zwei Jahre nétig, besteht, ist kein Zweifel. Immer-
hin kann auch darauf hingewiesen werden, daf3 z. B. Architekten,
Chemiker, Ingenieure usw. ohne weiteres nach Beendigung
der Studien ihren Beruf ausiiben kénnen. Wenn die Berufs-
leute der Meinung sind, daB zwei Jahre Praxis nétig sind, so
ist es natiirlich gefihrlich, auf ein Jahr reduzieren zu wollen
und die Frage ist selbstverstindlich gelost. Sie ist gelost allein
von der technischen Seite aus betrachtet, mit vollstindiger Aus-
schaltung aller Standesfragenpunkte. Prisident Bertschmann be-
tont in seinem SchluBwort nochmals, da3 die ganze Angelegen-
heit in durchaus objektivem Sinne behandelt wurde. Wir wer-
den uns freuen, in der nichsten, auBerordentlichen Sitzung die
beiden Herren Professoren wieder begriiBen zu kénnen.

Nach einer kurzen Pause werden im Eiltempo noch die
iibrigen Traktanden erledigt. Dem Antrag des Vorstandes betr.
Gesuch des V. P. G. um Zuwendung von 1 Promille der Taxa-
tionssummen wird entsprochen. Es hat demnach die Sektion
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dem V. P. G. fiir die filligen Taxationssummen ab 1. Juli 1923
bis Ende 1924 1 Promille obiger Summen zu bezahlen. Von der
Abhaltung eines Vortragskurses pro 1924 wird abgesehen.
Kollege Werffeli setzt uns noch in Kenntnis von dem heute
Vormittag zustandegekommenen Vermarkungs- und Verpflok-
kungstarif. Der Abbau ist durchschnittlich 25 9,. Um 714 Uhr
konnte der Prisident diese wichtige Herbstversammlung schlieBen.

Ziirich, 19. November 1923.
Henry Huber.

Ingénieurs ruraux et Géomeétres.
II.

La revendication la plus importante du groupe des ingénieurs
ruraux, et celle qui suscite le plus de controverses, est celle qui
a trait a la diminution de deux années a une, de la durée du stage
de pratique imposé aux candidats-géométres.

Avant que la question de la durée du stage pratique soit
soulevée par le groupe des ingénieurs ruraux, elle avait déja
fait 'objet de nombreuses remarques, tant dans le sein des exa-
minateurs que dans celui des géometres-praticiens. L’unanimité
de ces deux groupes constatait avec peine que les candidats-
géomeétres et les géométres récemment diplomés étaient d’une
faiblesse extréme, en ce qui concernait I’exercice pratique de
leur métier et chacun en était a regretter amérement la décision
qui avait été prise antérieurement de ne porter qu’a deux ans
la durée du stage pratique qui primitivement avait été fixée a
trois ans.

La tendance d’augmenter la durée du stage pratique n’avait
aucunement pour objectif de créer des difficultés quelconques
aux jeunes gens qui se destinaient a embrasser la carriére de
géometre, et de prolonger plus qu’il n’était nécessaire, la période
d’instruction des candidats. La question financiére, qui doit étre
considérée avec raison, car elle joue un rdle considérable, ne
pouvait pas €tre invoquée dans le cas présent, puisque le candi-
dat, pendant son stage pratique, recoit un salaire qui ne lui
permet peut-étre pas de vivre luxurieusement, mais en tout cas
qui est suffisant pour qu’il puisse se suffire 4 lui-méme.



	Protokoll der Herbstversammlung der Sektion Zürich-Schaffhausen des Schweizerischen Geometervereins

